
Buchbesprechungen 

Ekkehart Stem, Demokratisienmg der 

Marktwirtschaft, Nomos-Verlagsgesellschaft, 

Baden-Baden 1995, 199 S., DM 58,-

Kritische Fragen zum Verhältnis VOn Arbeit 
und Kapital nehmen seit dem Niedergang der 
sozialistischen Wirtschafrssysteme spürbar 

ab. Es hat sich ein stillschweigender Konsens 
herausgebildet, die Geschichte lasse jedes kri­

tische Hinterfragen als obsolet erscheinen. 
Das wird etwa deutlich an dem immer drük­
kender werdenden Problem der Arbeitslosig­

keit. Kein Wort über das Versagen des Wirt­
schaftssystcms, sondcrn vielmehr Vorwürfe, 
die Arbeit sei am Produktionsstandort 
Deutschland zu teuer geworden, Punkt­
um! 

Daß Fehlentwicklungen im Verhältnis von 
Kapital und Arbeit sehr wohl auf beiden Sei­
ten zu finden sind, und daß auch und gerade 
die Arbeitslosigkeit etwas mit solchen kom­
plexeren Zusammenhängen zu tun hat, wird 
aus der anregenden Schrift »Demokratisie­

rung der Marktwirtschaft" deutlich . Grund­
these ist, daß das Versagen unserer Wirt­
schaftsordnung in Bezug auf die Massen­
arbeitslosigkeit, aber auch in Bezug auf den 

Umweltschutz da.rauf beruhe, daß die wirt­
schaftliche Macht bei einer kleinen Minder­

heit konzentriert sei, die Unternehmen durch 
Kapitalinteressen beherrscht würden und die 

Kapitalgeber bei der Verteilung von Kapital­
interessen beherrscht würden und die Kapi­
talgeber bei der Verteilung von Einkommen 

und an Kaufkraft durch Steuerrecht und 
Winscbaftspolitik privilegiert würden. Nach 
Stein handelt es sich hier um ein Versagen ge­
meinwohlorientierter Steuerung der Wirt­

schaft. Der Kapitalmarkt sorge dafür, daß das 
Kapital jeweils dorthin wandere, wo die 
Chancen zu seiner Vermehrung am größten 
seien. Folglich richte sich die kapitalorien-

tierte Marktwirtschaft bei der Güterproduk­
tion nicht in erster Linie nach dem gesell­
schaftlichen Nutzen, sondern nach den Ge­

winnchancen. Die Höhe des Preises, den 
jemand für ein Gut zu zahlen bereit ist, gilt 
als Indikator für die Dringlichkeit seiner Be­
dürfnisse. Stein wirft dem geltenden Unter­
nehmensrecht vor, daß es dem Eigentümer 

des Eigenkapirals die Rechtsposition des Un­
ternehmensinhabers zuweise, aber nicht be­

rücksichtige, daß das Unternehmen nicht nur 
aus materielJen Produktionsmitteln, sondern 
vOr allem auch aus seinen Mitarbeitern be­

stehe. Obgleich er sich, wie auch in seinen 
früheren Schriften, deutlich gegen pIanwirt­
schaftliche Rezepte ausspricht, teilt er doch 
die Analyse von Marx, daß in der kapital­

orientierten Eigentumsverfassung der U nter­
nehmen die Hauprursache für die Entfrem­
dung der Arbeit zu suchen sei . Die Arbeits­
verfassung kapitalbeherrschter Unternehmen 

weise dem . Arbeitgeber mit seinem Direk­
tionsrecht gegenüber allen ßeschäftigten des 
Unternehmens eine Machtposition zu, die 
dem Diktator im Staatswesen vergleichbar« 

sei. Demgegenüber seien die Beziehungen der 
Arbeitnehmer untereinander a.rbeitsrechtlich 

irrelevant. In der rein kapitalorientierten 
Marktwirtschaft entspreche die Unterneh­

mensverfassung auch der Arbeitsverfassung, 
in der sozialen Marktwirtschaft Deutschlands 

berücksichtige sie seit dem Mitbestimmungs­
gesetz von 1976 hingegen auch die Arbeit­
nehmerseite . 

Eine der entscheidenden Disfunktionalitäten 

in der MarktsteuenlOg sieht Stein in der un­
gleichen Vertei.lung der Kaufkraft. Für ihn ist 
das wichtigste Kriterium der Leistungsfähig­
keit einer Wirtschaftsordnung nicht, wie ge­
winnbringend sie das Kapital verwerten 

kann, sondern wie gut sie es versteht, die Fä­
higkeit der Menschen optimal für die Befrie-
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digung der gesesellschafdichen Bedürfnisse 
einzusetzen. Der Preis, den jemand für etwas 
zu zahlen bereit sei, hänge jedoch nicht von 
der Dringlichkeit seines Bedarfs, sondern von 
sei ner Kaufkraft ab. Dies führe dazu, daß 

vorwiegend der Luxusbedarf, nicht hingegen 
der Bedarf von Menschen mit geringerem 
Einkommen berücksichtigt werde. Die kapi­
talorienrierte Wirtschaftsordnung mit ihrer 
ungleichen Verteilung der Kaufkraft führe 
dazu, daß die große Masse der ärmeren Be­

völkerungsschichten zwar vielt~ Bedürfnisse, 
aber nicht die nötige Kaufkraft habe, um ihre 

Bedürfnisse 2 U befriedigen. Eine kleine Min­

derheit, in deren Händen sich ein Großteil 
der Kaufkraft konzentriere, habe hingegen 
nicht genügend Bedarf, um ihr gesamtes Ein· 
kommen auch für die Masse der produzierten 
Güter auszugeben. Das führe zu einem Er­
sparnisüberhang und damit letztlich zu einer 
Reduktion der Konsumausgaben, weil die 
SparquOle des Einzelnen genau den Anteil 
seines Einkommens ausdrückt, den er nicht 
für Konsumzwecke ausgibt. 
Eine mark:U\te Folgerung aus der These, Ka­
pital und Arbeit werde im RechtSsystem der 
Bundesrepublik ungleich behandelt. ist die 

Ableitung aus dem Gleich.heiLSsatz, dann sei 
es auch geboten, ArbeitSinvestitionen den 
Kapitalinvestitionen gleichzustellen. Die 
steuerliche Absetzbarkeit von Kapitalinvesti­
[ionen müsse abgescha.fft werden. Stein stuft 
die A bsctzbarkeit von (ovesli rionen bei Pri­
vatunternehmen als eine unter Gleichheitsge­
sichtSpunkten nicht zu rechtfertigende staat­
liche Förderung der Kapitalseite ein. Freilich 
tritt er nicht dafü.r ein, auf diese An und 
Weise die staatlichen Einnahmen zu erhöhen, 
sond ern sie zur Fö rd erung vOn Investitionen 
in den Faktor Arbeit zu verwenden. - Die 
zweite wichtige Konsequenz ist die Forde­
rung von Stein nach Demokratisierung der 
Unternehmen . Dabei differenziert er zwi­
schen Klein-, mitderen und Großuntemeh­
men. Bei Kleinunternehmen empfieh lt er di e 
Beibehaltung der kapitalorientienen Eigen­
tumsverfassung, da hier der Eigentümer des 
Eigen kapit:l ls seine ganze Arbeitskraft für das 
Unternehmen verwende. Bei mittleren Un­
ternehmen sei an Miscbformen zu denken, 
die einen fl jeßenden Übergang von den klei­

nen Privatunternehmen zu den Großunter­
nehmen ermöglichen, deren Enrscheid ungs­

strukturen allerdings nachhaltig demokrati­
siert werden müßten. Dies sollte jedoch nicht 
nur mit Blick auf die im Betrieb Beschäftig-

ren, sondern durchaus auch unter Einschluß 
der Repräsentationsidee erfolgen. Nur Fra­
gen von grundlegender Bedeutung für alle 
Beschäftigten seien von diesen selbst auf Voll­
versammlungen zu entscheiden, die meisten 
Al.lragsfragen seien hingegen nach wie vor in 
betrieblichen Hierarchien zu entscheiden, 
wobei allerdings die Führungsebene demo­

kratisch legitimiert sein müsse. Dabei betont 
Stein die Notwendigkeit des Einbezugs der 

Betroffenen in solche Entscheidungspro­

zesse: Dies sollen eben nicht nur BeschäftIgte 
des Unternehmens sein, sondern auch Vertre­
ter ö ffentlicher Interessen. Schließlich seien 

die ö kologischen Auswirkungen der Produk­
tionsprozesse gerade auch au.ße rhalb der Un­
ternehmen zu spüren. Ste in erhofft sich von 
demokratisierten Unternehmen nehen einer 
verstärk ten GemeinwohJorientierung auch 
wirtschaftljche Effizienz. In der Tat hängt ja 
der wirtschaftliche Erfolg eines Unterneh­

mens auch sehr stark von dem Einbezug und 
der Mmivation der Mitarbeiter :lb. 
Natürlich können solche Vorstellungen nicht 
im nationalen Rahmen umgesetzt werden. 
Stein setz t sich deswegen konsequent für ei ne 
Demokratisierung der Wehwinschaft ei n. 
Schon jetzr gebe es eme Reihe von reg"ionalen 
und internationalen Institutionen, wie die 
Europäische Union oder etwa auch die Welt­
bank, die der innerstaatlichen Lage vor Ein­
führung des Demokratieprin:z:.ips in der kon­
stitutionellen Monarchie des 19.Jahrhundens 

entsprächen. In solchen Institutionen sei vor 
allen Dingen in den Entwicklungsländern der 
ihnen nach demokratischen Grundsätzen zu­
kommende Einfluß einzuräumen . Durch die 
Demokratisierung würden die internationa­
len Konzerne in nation ale Einzelumerneh­
men aufgelöst, und so werde ihre Macht 
abgeschwächt. Natürlich ist Stein klar. daß 
solche Demokratisierungsansätze, selbst, 
wenn sie ernsthaft versucht würden, derzeit 
durch Kapitalmeik und Kapitalflucht unter­

laufen würden. Die Durchsetzung solcher 
Reformen ist für ihn letztlich ein Machrpro­
blem. Die Öffendichkeit müsse von der Not­

wend.igkeit ei ner Demokratisierung der 
Marktwirtschaft überzeugt werden . Die 
Chancen dafür sieht er angesichts dessen , daß 
die Arbeitslosigkeit und das dadurch be­
dingte Elend einer z unehmenden Zahl VOn 

Menschen nicht nur deren persönliche Pro~ 
bleme sind , sondern die Funktionsfähigkeit 

der Wirtschaft insgesamt gefährden, als 
durchaus gegeben an. 
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Es paßt auf den ersten Blick wenig in die der­
zeit geführte Diskussion um den Produk­
tionsstandort Deutschland, in der sich gera­

dezu eine geschlossene Front um die Wieder­
hersteUung der Konkurrenzfähigkei( der 
demsehen \'Qi.rtschaft gebildet hat, wenn ein 

Beitrag auf das weltweit zu lösende Problem 
der Demokratjsierung der Wirtschaft hin­

weist und wenn dies vom unsicher geworde­

nen deutschen Standort allS geschieht. Das ist 
aber zugleich das Verdienst der Schrift von 
Stein, daß sie sich vom tagespolitisch be­
stimmten Denken löst und den Blick auf die 
langfristig ZU lösenden Probleme lenkt. Dabei 
ist die Idee von der Obenragung des Demo­

kraüepostulats aus dem politischen in den 

ökonomischen Raum nicht neu. Seit seiner 

Habilitationsschrift »Die Wirtschaftsauf­
sicht. (t965) beschäftigt sich Stein in Studien 
über Wirtschaftsformen in der Arbeiter­

selbstverwaltung, in der Planwirtschaft, im 

Kibbuz und in der kapitalorientienen Markt­
wirtSchaft mü dem Problem der Demokrat.i­
sierung der Wirtschaft und z.ieht mit dieser 
Schrift Folgerungen aus seinen ebenfalls lang­
fristig gewonnenen Erfahrungen . So besehen 

gibt das Buch von Stein Gelegenheit, sich von 
der AUtagssicht zu lösen und nach Perspekti­
ven zu suchen, eine Gelegenheit, die die auf 
der Seüe der Arbeit beheimatete Politik nicht 
verpassen sollte, da gerade sie in diesen Jahren 
der Hektik des wirtschaftspolitischen Agio­
rens ins Herumirren verfällt. 
Zweifellos der problematischste Teil der 
Schrift ist der weltwirtschafrliehe und die im 
Anschluß gestellte Machtfrage. Die Weltwirt­

schaft befindet sich nun einmal in einer im· 
mer ausgeprägteren Situat.ion des Buhlens um 
Investitionen und Kapital. Von der von Stein 
erhofften Solidarität der Staaten beim Bemü­
hen um die Versöhnung zwischen Kapital 
und Arbeit sind wir weiter enrfernt denn je. 
Aber es ist ohne Zweifel berechtigt und wich­

tig, den Gedanken, der für diese SoJidaritär 
spricht. herauszuarbeiten. Er könnre dazu 
beitragen, die Orientierungslosigkeit im poli­
tischen Lager der Arbeit Zu überwinden. 

Götz Frank 

5tefm Przygode, Die deutsche Recl"'pre­
cbung zur unmiuelbarenDemokra tie . Ein Bei­
trag zur Praxis der Sachentscheide m Deutsch­

land, Baden-Baden (Nomos) '995 (Funda­
mentaJuridica Bd. 28), 5]95., DM '28,-

. Ausführli che Beschreibung des Verfah rens 
der Volksgesetzgebung in den deutschen Län­
dern samt eingehender Prüfung der einschlä­
gigen Literatur so wie Darstellung und Kritik 
der berühmtesten Streitfälle und der zu ihnen 
ergangenen Urteile, desgleichen rechtspoliti­
sche Empfehlungen für eine künftige bessere 
Gestaltung des Verfahrens . .. « Natürlich sind 
die Buchtitel des 18.J ahrhundens »outtt, aber 
sie hatten doch in all ihrer Umständlichkeit 
den Vorteil, sogleich über den Inhalt eines 
Werkes zu unterrichten. Bei den heutigen oft 
extrem verknappten Titeln, denen auch der 
Untertitel nicht immer aufhilft, ist es so erste 
Pflicht des Rezensenten darzulegen, was 
noch al.les - hier - außer der »deuL~chen 

Rechtsprechung« den Leser erwartet. 
Przygodes Arbeit - eine bei Kühne entstan~ 
dene Kölner Dissertation - bietet in der Tat 
erheblich mehr, als auf dem Titelblatt steht. 

Ein erster Teil (§§ 2 bis \) gibt eine Bestands­
aufnahme des Verfahrens der Volksgesetzge­

bung, gegliedert nach den einzelnen Verfah­
rensstufen, wobei die Landesverfassungen 
und Ausführungsgesetze. Literatur und 
Rechtsprechung fast durchweg zuverlässig 
verarbeitet werden'. Die Bilanz. ist vern ich­
tend: lI Der pilrlamentarische Gesetzgeber hat 
das Verfahren in einer Weise ausgesta!,et, daß 

nahezu unübcrwindl.iche Verfahrens kautelen 

d.ie pra,ktische Anwendung dieser unmittelbar 
demokratischen Inst itutionen regelmäßig 
vereiteln. Das formalistische, beschwerliche 
und aufwendige Verfahren hat großen Anteil 
daran, daß diese Institutionen quasi zu emcr 
Verfassungsmumie erstarrt sind« (5. 42). 
Vor allem die Zusammenschau alter Regclun· 
gen (meist) aus der Nachkriegszeit lind ). jun­
ger« seit 1989 erweist sich in diesem Zusam­
menhang als fruchtbar. H erkömmliche Be­

gründungen, warum diese Hürde oder jene 
Erschwerung u.nbedingt erforderlich seien, 

I Ausgenommen loS[ ruc: Ablehnung der lI~u"un'S1ndtm­
den Volk~,eul11;Cbung rur Ht.jscn und N ord r-hcm-Wc$t­
bien. bei der Przygodr: unkritisch der b. M. folgt (S. j7. 
J8) SII:hc d1l;c!;cn O tm:tr Jung, Volksbegehren au r VCT­
bssuntSlndttung.:n In Hessen UIIJ N ordrhcln-Wa (h lc:n? 
m: KruV 76 ('99)), S. '4-n: Thom:uWolff, Unmludbarc 
G C5ctl.gcbung durch Volk sbq;chrl'n und VOlkRll lKhcrJ 
In den Ve,rfJ.ss1mgcn der Buodesrepubllk Deutschland , lur. 
D,u. Bochum 1993.S, S8 f. - bc:tdt·s nICh t mehr z.ur Kc:n n, ­
ms gcnommen. 
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werden beispielsweise einfach dadurch de­
mentiert , daß Schleswig-Holstein und die 
seitdem in Gang gekommene Verfassungsre­
formbewegung vorgemacht haben, daß es 
durchaus auch anders bzw. /lo ohne l.( gehl. 

Hervorgehoben sei Przygodes Nachweis, Jaß 
das Vorverfahren unzutreffend als »Zu!as­
sungs(-Verfahren ausgestaltet ist; angemessen 

sei) wenn man nicht d ie Volkssouveränität dis­

z.iplinieren woUe, aJlein eine Anzeigepflicht, 
verbunden mit der Prüfung der Zulässigkeit 
eines zum Volksbegehren zu stellenden Ge­
setzentwurfs i. S. seiner Verfasslingsmäßigkeit 
(5.88, t53). Scharfsinnig wird Jas Verhältnis 
von Bundesvcrfassung"igaicht und Landes­

ve rfassu ngsgericht bzw. ihrer jeweiligen Prü­
fungsmaßs täbe bestimmt: 11Hinsichtlich ma­

ccrielJer Normgültigkeirsfragen ist das jeweili­
ge Landesverfassu ngsgericht - unter Ein­
schluß von Grundgesetz und Bundesrecht als 
Prüfungsmaßstab - vorrangig zuständig vor 
dem Bundesveriassungsgericht « (5. 15 t). Als 
konstruktive Übersteigerung dagegen er­
scheintdie Ablehnung der in Deutschland üb­
lichen Ausgestaltung des Volksgesetzge­
bungsverfahrens als indirektes Verfahren, daß 
also nach einem erfolgreichen Volksbegehren 
z.unächst das Parlament eingesc haltet wird, 
das du rch Übernahme des begehrten Ent­
wurfs das plebiszitäre Verfahren beenden 
kann. Zumindest häue man dlcscs Problem, 
ohne an eine ohnehin schon sehr große Arbeit 
weitere Anforderungen stellen zu wollen, in 
Auseinandersetzung mit der Schwc;7.\,;r Do k­
trin erörtern müssenj nur mir .5inn und 
Zweck" zu argumentieren (5. 160), ist da doch 
zu wenig. 
In einem zweiten Teil (§§ 6 f.) behandelt 
Przygode die Causes celebres der Prax is di­
rekter Demokratie auf Landesebene, geglie­
dert nach den »materiellrechdichen Arg'u­
mentationsstrukturen\\ des Bundesstaats­
und des Rechtsstaatsprinzips. Di e fast sc hon 
der juristischen Zeitgeschichte angehörenden 
großen Fälle von den Vorstößen der ,Bürger­
initiative Ausländersropp « in "Nordrhein­
WeStfalen (t 980 und 1982) über das hessisehe 
Volksbegehren .Kein e Startbahn West« 
(198 t) bis zum famosen bayerisc hen Müll­
Fall (t 989-"9 I) werden einer ei ngehenden ju­
ristischen »Nachschau« unterzogen , nlit bis 
zu 20 Se iten pro Fall. 
Über den dogmatis-hen Erkenntnisgewi.nn 
hinaus drängt dil'scs Kernstück der Arbeit 
auch Kritik an »der anderen Seite« auf. Nach 
dem Motto, daß dcr Zweck die Mittel heilige, 

haben Advokaten dcr Umwcltbewegung vcr­
sucht, die verfassungsmäßige Kompetenz­
ordnung plebiszitär zu überspielen . D en Bau 
einer Wiederaufbereitungsanlage in Wackers­
dorf durch die Schaffung eines . National­
parks Bodenwöhrer Senke« unmöglich z.u ma­
chen (1985, variien t987) oder die Atomanla­
gen in Nordrhein-WestFalen zu sozialisieren, 
um sie anschließend stillzulegen (1986) - das 
mochte als blaHe- Idee clever erscheinen. So­
bald man derlei Eitlfä1le juristisch-konstruktiv 
umzusetzen versuchte und im Verfassungs­
prozeß entsprechend argumentiene, mußte 
man Winkelzüge mach en, die nicht nur unmit­
telbar nicht zum Erfolg fühnen, sondern in ih­
rer Rabulistik womöglich noch ganz anderes 
Kapital wie fachliche Ge.diegenheit und Ver­
trauen in die Solidität verspielten. Der sch lich­
te Hinweis auf die plebiszitäre Abstinen z des 
Grundgesetzes entlastet da nicht. 
Die Justiz freilich - und dies ist ein wicbtiger 
Ertrag von P,·zygodes Arbeit- gab kräftig zu­
rück. Mochten die negativen En tscheidungen 
selbst unvermeidlich sein, wurden doch vit"Je 
dieser Projek te obendrein bei der Begründung 
rigoros "abgebürstet<!, und mit dieser An der 
übe rspanntcn An.forderungen und des kurz­
angebundenen Umgangs schlugen die Verfas­
sungsgerichre auch Gesetzentwürfe unter 
Wert, die es nicht verd ient hatten. Pr2ygode 
z.c igt dies für zwei Se hulprojekte in Bremen 
(t985) bzw. im Saarland (1986), aber auch für 
das nach dem NATO-Doppclbeschluß ge­
startete " Volksbegehren für den Frieden« in 
Baden -Wü rttemberg (1984) (.oberflächlich 
und undifferenziert., $.284). Im Ergebnis be­
türdenen gerade derartige fälle den .. großzü­
gigen Umgang (sc. der Landesverfassungsge­
ric hte!) mit Kompetcnz.schranken zu Lasten 
der Gliedstaaten« (S. )28). Mit Bück auf die 
direkte Demokratie spricht Przygode gerade­
zu von "einer) Ver- und Behi ndefllngs<-Recht­
sprechun g. (5. 4 t 3)· 
Im drinen Teil seiner Arbeit (§§ 8 f.) gibt Przy­
gode nach einem Vergleich mit Wahlen und 
unter dcm Aspekt der Gleichbehandlung eitle 
Reihe rechtspolitischcr Empfehlungen, u. a. 
zu ei ner künftigen Kostenerstattung und zur 
Quorenfrage. Es sind maßvolle Vorschläge, 
d.ie der Verfasser hier unterbreitet - z. B. beim 
Volksbegehren höchstens IC% (5.487 f.), aber 
beim Volksentscheid am besten gar keine Be­
teiligungs- oder Zustimmungsquoren vorzu­
sehen (5.468-475). Dies ist mehr oder minder 
(durchaus zu Recht) das »Modell Bayern«. So 
gewinnt Überzeugullgskraft J was der Verfas-
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ser am Schluß bemerkt: ),Dies wäre eigentlich 

der erste Acker, den die (Volks~)Gcsetzge­

bun g lU bes tellen häue: die. Optimierung des 

(e igenen) V"rfahrclls. (S. 489)' . 

Przygodes Arbeit, bescheiden .,ein Beitrag 

zur Prax.is der Sachentscheide in Deursch­

land. genannt, hat im Hinblick auf das posi­

tive Recht) und den Umgang mit ihm wirk­

lich ein Fundament\lm Juridicum gelegt. 

Desungeachtet. sind zwei kritische Nachbe­

trachtungen erforderlich. 

Wahrend er die Arbeit grundsätzlich im Mai 

1993 abschloß, hat Przygodc normative Ent­

wicklungen noch bis zur Drucklegung (1995) 

berücksichtigt. Das ist gUt gemeint, doch im 
Ergebnis bietet sich ein disparates Bild: Die 

Verfassungs bewegung auf Landesebene ist bis 

HerbSt 1994 aktua~sicrt (vor der bremischen 

Verfassungsrevision). Bei der Rechtsprechung 

iSt die wichtige Abschluß-Entscheidun~ des 

Ba)'erischen Verfassungsgerichlshofs zum 

Müll-Fall vom '9.Januar '994 nicht mehr be­
rücksichügt~. Aus der Literatur fehlen die in 

weiten Partien vergleichbaren Arbeiten von 

Rittger (1992), WolH (1993) und Jürgens 

(1993) , ja sogar Bugiels grundlegende Unter­

suchung von 1991; dafür kokettiert Pr:tygode 

mit einem Aufsa[Z Ktihnes von 1995. 

Grunds .. üzlich könnte man fragen, ob es gut 

ist , derartige Untersuchungen als Dissert3rio­

nen anstellen zu lassen, weil damit Zwange 

eigener Art 7..U greifen beginnen. Eine sachli­

che Zäsur, ecv.'3 wenn im Sommer 1996 die 

Verfassungsrev;sion in Hamburg den Schluß­

SteIn der gegenwärtigen Verf3ssungsbewe­

gung in punctO d.irekte Demokratie seelt, 

kann dann natürlich nicht abgc" ... arte[ wc.r­

den. Daß ein Doktorand eine soJche Riesen­

arbeit - 539 Druckseiten - bald zu Ende 

bringen will und irgendwann einfach Schluß 

macht, ist subjektiv verständlich. Es haI beim 

derzeitigen Tempo der Entwicklung aber ob­

jektiv d~n Preis, daß in einzelnen Panien das 

Werk bei Erscheinen schon wieder überholt 

isc (z. B. becr. Bayern, Bremen und Berlin so­

wie demnachsc Hamburg). 

Otmar Jung 

l W,(' Inn d :l.5 "-'t rdel. hnn, :teig. fretheh du Sc.h,cku l 1.1(5 
CUgc!Jl:llgICC'1'1 b:ll ycr.Khtl'l PrOldcu _Ilal re" Votk.n: l1 l$cl,,~:, .. 
-dt ... \' 11.1. nur IhyVctfG H E 47. l6S- .l lS "" 8 JyV ßI. '99S, 
$. "&- 1°, und Jung. BJ.yVß1. ' 99J. S. ~l ,g- :z. .. !: H urn , 
ß J)' VBI. 199 5. S. 609-613;J" ng, Bl yVBI. f9t6(1 E ) 

3 D"KClen " nd du:: em lellcndtl'l ß t:mcrkungcn zu den Kom­
plclClC'n • W C1l1l l rn Erb hrullll.M"' , · M. ßbnuch Ju rch dir 
N .ttlQnllm l.laJ lS1cn" ~nd ,,1':1r!lnlcIHMIS(:h-cr Ral- ZCH~r · 

$ch:d llsWlu c!l5(:h.dllu:h ubC'rhah . 
~ Nicht .l.llf dem neuencn S,:md l ind ,lJhcr J'l' A1J~ ruhrun­

gen zum . Neulnlusu gebol - , S ! 30ff. 

Am/tal ElZWnI, The Moral DimensIOn - 70-

ward a New Economlcs, Tbe FY('L' Press, New 

York 1988; den. , Th e Splru 0/ Community -
Rig/ns, RespoTJSJbllllU~S, and thc Communlta ~ 

rian Agenda, Crow n Publishers, New York 

199J; ders., Jensclls des Egoismuspnn;llps, 

Sch4[er-Poeschel Verlag, Stuttgart 1994, 507 

S{'irol, DM 58,-, übersetzt ~.'(m PatnCl.a ßlaas; 

den., Die Entdeckung des Cc:meznwesens. 

A nspruche, Veranlw orlhchkellen u:>1d das 

Programm des KOmmHni!ansmus, iiberselu 

von Wol[gang Ferdmand Müller, Sch4[er­
Poeschtl-Vcdag, Sw"gart 1995 .. J5l Seiten, 
DM 49,80. 

Amitai Et7.ioni'sl Ideen vcrkorpern den neuen 

Typus einer MoraJisierung der Wirtschaft, die 

von Konservativen wie Linken gll.!ich~rmaßen 

als Antwort auf den Ab- bzw. Umbau des So­

zialstaates vereinnahmt werden. Ob der 

»schlanke St:lJt & :11s Aufforderung zur .,Priva­

ti sierung des Wo hlfahnsstaales .. l oder als 

Freibrief fur einen von Sozial kosten befreiten 

WinschahssIandort Deutschland verstanden 

wird , Etlio ni scheint mit seinem Appell zur 

Rückk~hr z u Gemeinschaftswenen' den Nerv 

einer uber lean producrion und ökonomische 

An.lyse des RechtS bemmungslos d em Ko ­

stensenkungspri.nzip verfallenen Wenleere 

VOn Politik und Praxis getroffen zu haben . Das 

Rechtssyslem, das in diesem Sturmlauf der 

Ökonomisierung seine bisher sozialen Forr­

schritt bcforderndcn Elemente im Arbeits-, 

\'Vohnraummiet-, Verbraucher~, Sozial- und 

I An,,! il l E!:l lonJ. geb .. I. . " 9 10 OCUI.JChb Pd . 1.)1 KII -den 

~r J.:lhrcn IlIs 507.lologl,: lm Mau;U.husel(S lrulll UII: ur 
T« knolo&y ~k"nnl Scwor<k'n Mit KtnCIJ hum:l.Il1su, 
lehcn An~IY$cn ' .u dfl' IC:nteren Bem cbntruk n.tn::n (Hu­
m;tn Relallo lls An~l t .. ) h"l cr )1, 11 ,b mJ ls III die bclnebt­
wlru chutbehe n l.1k~lIln der Arb~blJ r g;a nI 1.l110n (Tay­
Ionsmus , GruppcnmodcU(' , ncuttdmp Lein Prod'lKtlon) 
cmgl:u:h ,l!II:I . Nicht 7.1I1C'17.1 henul!;c:rordC'tt du«h dcn 50· 
1H h bbl U der R('~pn · l\dmlnl.Str.w~ n h ~( er SIch d ~nn In 
dw ItOC't JoIhren det VIJ lkswm~du(lJ, lheonc l.uaewmd t, 
.a.l, In Eu n)p::. die do!n C ewcrks.c:turu:n naIIC"dK:ncl cli j;O ­
ZW o n t:nl letIC" W,nsclu (u wm:enlCh;lftlcr tw eh Ll bto",'IC­
gcnd 1(,J ,l I SZCOlnCf(~ Lcrtbllda (\'Sl nw~ cl ,e A lle rn:iUv­

gUI,lchten der- M'::ßlor,m uum-CrupP'=) 'I'C'rfolgt('n. D:lbc.l 
1St EI:l.IOßl mehl nur ThC'OrC'llktf Alii GrundC'r der er4!l· 
nlt unl; rur -*l.:1J [eQI'IQmIQ-. d~T I\ l,Ic h d elII sche Win· 
Khlfl~wlssenjchJi it.l e r :lng~hQrctl und du!; kunbeh 10 l'Jn~ 

.hren ersten Juß(,r2mulk:' lIIsdu!rl KonSfj!oß "C I':JI'l.lt:\ltttt'. 

mJ.::hl CI deut lich, dJlß du: Ou n .. -hl("lZUnS h um~'tsnJiL:her 
tdute In und mu den Mlttcl n pfIIo'JleC'f MuktwlrtKhJlft 
llIeh, nur Gr:lJl. tondtm ~ uch Hcn ooummC'lI . 

! So der TI(cl dC$ "keucHen furlcb u ng~rrö ,(kl ('$ 'Ion Tho­
m.U W,I~lmsson 311 uer U'II VCUI!Q;t Hebmlu (\')11 d)~u 
W,lhd msson, Q uesuons rar a cn uul CQmr~.c 1 L.lw - and 
" Con, rJJ"::to ry AnJiwcr. 111 : dl"r ... (Ed ), r(,ßpt'cuvn of 
C rnlc.J Contrat.t u Vo' , D,trt motll k: S,ookf,('ld 1991 
S ., U i dcrs. CTil lu l $Iud, r'.li In 'PTl V.t tc b w. Kluwer: 
Dordrecht I " ~ 

) Vgl da1;U ~m Sp'egcl.ln!t:fVICIV vom }'h~ t996 (Heft 
lo/ ' 9?6S U f ) 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-3-380 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:11:34. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-3-380


Strafverfahrensrecht an die Wirtschafdichkeit 
zu verlieren droht, hat allen Anbß, sich mj[ 
diesen Verändcrurlgen der eigenen Grundla­

gen der \X/irtschafrsordnung zu beschäftigen, 
geht es doch letzrlich um nicht weniger als die 
frage, ob Recht auf VcrLlhren reduziert nur 

noch sem i-autonome Prozesse der Produkriv­

krafremwicklung begleiten und absichern 
darf, diesich nach den don jeweils herrschen­
den jvlachtvcrhahnisscn gestaJren, oder ob es 

dariiber hinausgehend seine normativen An­

sprüche auf materielle Gerechtigkeit zur Gel­

tung bringen kann. Juristen werden daher 

nichl umhin kommen, den Elfenbeinrurm ei­
nes rechth.lbcrischen Idcclusmus zu verlassen 

und unmittelbar in der Wirtschaft Ansatz·· 

pun ktc aufzuspliren, an denen sich ~oziale 

Ideale deshalb bewähren können und damit zu 
bewahren sind: weil die \Xrin~ehJfr selber sie 

))braueht«. 

Ebensowenig wie es in der okonomischen 

Analyse des Rccht~ Sinn macht, die spezifisch 

US-amerikanischen Vorstellungen über die 

Rechenbarkeir vOn Gerechtigk.:it im Umfeld 

der Chicogo-Schule unbesehen in die euro­
päische Tradi tion zu übernehmen: erscheint 

es <luch notwendig, Et7.ioni, der als dcursch­

judischer Emigrant den sraatskririschen judi­

schen Linksliberalis ll1us mit der kommunita­

riStischen Sehnsucht von Stadle und Kibbuz 
verbindet, ohne Bezu g zur Vorstcllungswclt 

und Sprache des US-amerikanischen Ko ntex­

tes verstehen zu wollen. 

J. The lv/oral Dlmenslon 

In seinem 1988 erschienenen Hauptwerk 

»The Moral Dimension«, in dem das Ziel, 

»)Toward a new Economics., als Untertitel in 

der deutschen Ausgabe leider h:hh: wird im 

erstell Teil für die Diskussion in den USA un-­

ter dem Titel ~,Beyond pleasu rc u d ie Diskus­

sion des 19.JahrhunJefts über die morali­

schen Grundlagen des individuellen Genus­

ses nachgeholt. In der kontinemalcuropäi­

sehen Tradition des ~emeinschahs-gebunde­

nen Denken ... , das aut der Einheit von 

politischer, sprachlicher lind ethnischer Iden­

tität beruht und sich in der Kritik liberaler 

Rechtsvorstellungen durch Juristen wie Lo­

renz von Stein, Ol:O von Gierke. Duguit und 

Eu gen Ehrlichs niederschlu g, wird nicht vie­

les als neu gegenüber dem kategorischen Im­

pera[iv bzw. den Enzykliken rerum novarum 

oder der Lehre VOll der PHichtengebunden­

heit von eigenrumsähnlichen Rechten griten. 

Daß Menschen niehl nur egoistisch e Ge~ 

winnmaximiercr sind, sondern auch selbstlos 

hanJeln (Kap. 4 des ersten Teils), dürfte in 
einer von Wohlfahrrsverbanden und SoJidari­

deologien der Arbeiterbewegung, katholi­
scher Soziallehre und Pietismus angefüllten 

europäischen Tradition eher selbstverständ­

lich anmuten. 

Innovativer ist daher vor allem der zweite Teil 

des Buches, in dem mit der Überschrift ))Bey­

ond Rationalism: The Role of Values and 
Emotions« stärker auf die Wirtschaftswissen~ 

schaffen eingegangen wird. Wird dabei noch 

ganz generell der Nachweis geführt, daß die 
sog. )'rationale Denkweise ..: der Ökonomen 

sich nicht auf mat.hematische Modelle redu­

zieren läßt. folgt im dritten konkreteren 

Hauprteil des Buches umer der These: ,)Bey­

ond Radical Individualism: The Role of 
Community and Power{( dann eine detail­

lierte Analyse der radikal-liberalen Ökono­
men etwa der Chieago-Schule. Etzioni weist 

nach, wie moralische und poütische Werte 

ebenso wie wirtschaftliche Macht als unaus­

gesprochene und implizite Grundvorausset­

zungen gerade diese Theorieansritze dominie­

ren. Er liest hier in der Tradition dialektischer 

Kritiker der Klassiker der Ökonomie die 

neöklassisehe Literatur gegen den Strich, so 
daß auch der okonomisch nicht geschulte Le­

ser einen Kurs in Ö ko nomie erJüh, der in 

kritischer Distanz Ansätze vorstellt , die die 

aktuelle Politik dominieren. Die vielen wört­

lichen Zitate von US-Ökonomen-l führt die 

Volkswirtscbaftslehre an ihren eigenen Maß­

stäben vor. 

Die aus der amerikanischen Soziologie be­

kannte Tendenz, ideologische GrundhaItunH 

gen in abgekürzte Nominaldefinitionen zu 

zerlegen, wird bei Etzioni mit der Aufspal­

tung vo n NI A -Faktüren , d. h. den nonnativ­

affirmativen Faktoren, und den L/E-Fakto­

ren, d. h. den logisch-empirischen Denkan­
sätzen, aufgenommen. Für Etzioni ist im 

,>Kalten Krieg<, der Theorien, bei dem »ein 

Schattenboxen mit den Marx'schen Theo­

rien« dazu geführt hat, die N/A-Faktoren in 

den \'Vinschaflswissenschaftcn vollständig zu 

ignorieren bzw. ins Unbewußte zu verdrän­

gen, im Grunde an der praktischen Koexi­

stenz beider Elemente auch in der Theorie 

nichts geandert worden. Vielmehr zeichnen 

sich gerade so extreme Winschaftstheurien 

-I Kon ( ",c l1 ( 3 ! curop~ l.,che O k OrlQm«! , tn }bc-Iond<:re die 
Tr.adHlon da oSl <: rre ll::h l ~t: hell So-z.u[Qk,onomli: od cr du 
delJ tKhcn O rdo- Llbcr;llIs n1 us werden nur wcnlg bcac.h 
tel. 
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3 86 wie Milton Friedmans Ansatz dadurch aus, 
daß sie norm ativ affirmative Faktoren als 
selbstverständliche und scheinbar konsen­
suale Grundlage ihren empirischen wie logi­
schen Dedu ktio nen zugrunde legen. Dabei 
beschränkt sich dies nicht nu r auf die Voraus­
setzung eines praktisch hoch wirksamen 
strafrec htlichen Vermögensschutzes in unse­

rer Wirtschaftsordnung, der in jeder indi vi­
du alist ischen Theoriebildung als sdbsrver­
ständlich vora usgesetzt ist. Et z.ioni weis t in 
einer Reihe vo n empirischen Arbeiten der 
Ökonomie ein e Fülle weiterer Fakmren nach, 
die unausgesprochen entsprechend wert­
orientierte Rahm enbedi ngungen vorausset­

zen. 

In dieser AnaJyse liegt der Wert der Untersu­
chung gerade für Konrentinenc::deuropiier. 
Die hi es igen WinschaftswissenschOlften ha­
ben nnm lich, nachdem die Ansatze soz ialisti­
scher Winschaftstheorie durch eigenes \Vol­
len aber auch durch die Zumutungen an 
Legi timation durch staa tssozia listi~che Sy­
steme, Gewerkschaften und Arbeiterparteien 
zugrundegerichtet wurden. kau m ei ne eigen­
ständige Wirtschahstheorie enrwickeln kön­
nen, die auf privOltc Mark twirtschah al s Mit­
tel der Produktivkraftenrialtung ausgerichtet 
ise. Die marktapologetische europäische 
\Xlirtschaftswissensehafl ist dadurch beinah 
widerspruchslos in den Bann der amerikani ­
schen \'VirLSch ~tfcstheo r ie gekommen. was 
sich nicht zuletz.t in den Stoekholmer Nobel­
preisverlei_hungcn im Bereich \Xt'inschaftswis­
senschaften der letzten 30 Jahre ek latant 
niedergeschlagen hat. 50 selbstverständlich 
uns in Kontinentaleuropa die gesellschahli ­
che Dimension des Individu ums in Soziolo­
gie. Psychologie. Philosophie und Rechtswis­
sens<.: haften (ganz zu schweigen von den 
übrigen Gci ste. ... wisse nsehaftcn) erscheint J so 
selbstverständlich steht die Volks- und Be­
triebswirtsch aftslehre im Bann Amerikas. Da 
die Wirtschaft selber sich ga nz augenfällig 
von der staatlichen Bevormundu ng emanzi­
piert und damit den amerikanischen Weg be­
sc hreitet J liefern die traditionellen europai ­
se hen Wi rtschaftswissenschaften für diesen 
Weg lind insbesondere fur die Frage nach den 
Überlebensbedingungen europäischer 50z ial­
staatsvorstell ungen k::lum Theorievorrat. 
Im ) 2. Kapitel »Encapsula ted Competitioll«, 
in der dcutschen Ausg;J.be unzutreffend übcr-

setzt mit j)eingekapselrer( Konkurrenz l, wi rd 
diese Theorieentwicklung nun produktiv auf 
die private Wettbewerbsgesellschaft ange­
wande Dieses Kap itel ist eine Grundlage für 
die Frage der Priv:uisierung des Wohlfahrts­
staates, des Umbaus des Sozialst.aates und 
emer :-Iozial und ökologisch orieJl tierten 
Wirrs<.:hah. Es macht deu rJich, daß die in den 
Wirrschaftswissenschaf cen vorausgesetzte 
Arbeitsteilung z.wischcn Staat und Wirtsl.:hafr 
weder thcor~tisch notwendig noch empirisch 
nachweisbar ist. Dcr \X'cttbcwcrb funkrio­
nien bis ins Detai l nach Kriterien, die sich aus 
der Wcubewerbsthcoric und dem TauschakL 
selber nicht (Tkl~rcn lassen. Dies gilt insbe­
sondere für die Theorien der N eokla:;:sik, die 
mit dem Ansatz des nSecond Best« ein 
sc hei nbar irrationales Opti lllicrungspara­
digma einführen mussen, um das sich den 
zugrunde liegenden Theorien nicht beugen 
wolle nd e Verhalten großer Wirtschaftsak­
teure crk laren zu kannen. So wi rd etwa in der 
Diskussion um den Abbau der Welthandels­
schranken die Euphor ie für die Verbesserung 
der Bedingungen der Weltw irtschaft durch 
empirische Un tersuchu ngen infrage gestellt. 
denen zufolge Verschlechteru ng und Verbes­
seru ng als Folge des Abbaus von HandcIs­
sch ranken glei<.:hmögliche Konsequenzen 
darstellen. 
Für die Herstel lung des europäischen Bin­
nen marktes hat dies ganz praktische Bedeu­
tung. Handd ist nur in der Theorie entweder 
»vo llkommen frci~ oder »vollkommen ge­
bunden«. Tatsachl ich geht es in der \Virt­
schaftspraxis nicht darum , son dern um die 
Frage. ob z. B. ein dreiviercd freier Handel 
einem halbfreien Handel überlegen ist. 
Geht es im Wettbewerb aber darum , die 
wichtigen Enrscheidungen und Erklarungs­
muster aus den dem \\lcttbewerb vo rausge­
setzten allgemeinen normativen Bindungen 
herzuleiten, dann legt die Theorie ei ner ~so­
zialen Ökonomie« letztlich nur das offen , 
was die Vertreter der Chicago-Schule unter 
einem politischen konservativen Grundkon­
sens HTstcckt in weit stärke rem Maße VOr­
aussetzen: nämlich, daß jeder Wettbewerb im 
wei tes ten Sinne politisch bestimmt ist. 
So wei t gebt Etzioni nicht . Er benutzt als Be­
zugssystem nicht die Politik, sondern den 
Begriff ... Community ... Dies hat seine Ursa­
che darin, d:tt~ im amerikanischen Englisch 

~ Gf'IllCmt 1St ~d(' die III W""du!lungcn und gt'U'llsdufl­
liehe Rahmmbdlßgunfl,r n .l:lf\geb~ lI etl.' . Konk\llTmz. 
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(bis zur Entdeckung der Ylpo Jirical correct ~ 

n e~~" in jüngster Zeit) Politik und Staat wei t 
stärker identifiziert wurd en als in der euro­
päisch en Trad ition. "Pol itical Participation « 
etwa in den Untersuchungen von Lipset und 
Milbrath beschränkt sich daher auch im we­
sent lichen auf die Teilnahme am Wahlkampf. 

»Communirarian(\ ist daher cher zu verstehen 
als sozialpolitischer Ansatz. im nichtstaat­
lichen bzw. kommunalen Raum. Das Kon­
zept des Jlei ngebetcecen \'(/e[[bewerbs« wird 
dann wie folgt' defini ert, ,\'obei sich der Ver­

such einer eigenen Übersetzung statt des 
Griffs zur deutschen Ausgabe lohnt: 

»Die Suche nach sozialökonom ischen bzw. 
wohlfahrtsökonomischen Modellen zur Er­
läuterung des Weubcwerbs hat von folgendcr 
Grund voraussetzung auszugehen : Die Wirt­
schaftssu bjekre verhalten sich zucinander 
nicht friedlich. Wettbewerb ist in der Tat eine 
Form des Konflikts - ein eingebettetcr Kon­
lI ikt. Die Umgebun g, innerhalb deren Wett­

bewerb sich frei entfalten kann. besteht aus 
nonnativen, soz.ialen und staatlichen Mecha­
nismen, die ihre cigcne Daseinsbercchtigun g 
haben und mit anderen Mechanismen in Be­
ziehung stehen. Ihr Einnuß variiert von gro­
Iler Schwache bis zur übergroßen Macht, d. h. 

der Unfähigkeit, Konflikte z u begrenzen, bis 

hin zu r Strangulienmg des Wenbewerb.s sel­
ber. D ie Bedingungen, unter denen dieses 
Umfeld des Wettbewerbs sich in angemesse­

ner Wei se auf die Wirtschaft auswirken kann, 
ohne al.lzu restri ktiv auf die Winsch;tft einzu­
wirken, werden heuee erse im Ansa tz verstan ­
denJ Die incerne Struktur de~ Wenbewerbs­
sYSlems iSl dabei auf jeden F.II ein Schlü."cl 
zum Machtgeflecht der Beteili gten, die außer­

halb des Marktes - eher im Beteich der Politik 
denn in der \'(I irtschaf-r - stehen. (' 
Es ist schon mehrfach angeklungen, daß die 

deutsche Überse,zung alles andere als befrie­
digend ist. Schon im Titel wird das Ziel der 

volkswirtschafclichen Theoriebildung ver­
fe hlt. Die ),moralische Dimensionu wäre ei ne 
einfache und korrekte Übersetzung des Titels 

gewesen. .}Jenseits des Egoismusprinzips« 
läßt das Buch aber in die Kategorie moralisie­
render Appelle abgleiten, das ihm in keiner 

6 St"lt\." 2 16 engl Aus~:lbl: . 

7 DIC' UbC'r:Ki:r.UIlg dlC'.KT" Tcxlpa.uq;,c 111 J~rdcutJchcn Au,­
gJbe l:\ut(:t .. DIe Surke dle) l:r M«h.lm"I1H~n n!.ttn VOll !LU 

cr:::l1 wx tl , um ihn: Aufg3bc 1.1I c:rfullen, biS ;,u m~hub' 
wod urch $Ie den Wcubc ... t:tb ubc:r thrc kOlln,k,<bmmt-ndc 
f tmkuon hrnaus croruckrn. WIr bc:S LOnm ger.lde em, die 
Bedrngungen zu versuMn. \lnu~.r drrli:n die Kapse l surk 
genug 151, ohne' Jl:'doch 2 1.1 rcstrrkuv U I wlrk C'n .• 

Wejse gerecht wird. Auch mir der Überset­
zung etwa des \'(Iones »unsclfishly « mir 
»selbstlos« wird eine europäische Denkstruk­
tur dem amerikanischen Modell übergesrulpl. 
Das Nicht-Egoistische ist bei Erzioni noch 
kein Altruismus, so nd ern Element des indivi­
duellen gewinnorientierten Handeins in der 
Marktwirtschaft. 

2. Ökonoml-e [iir .IUYJStl!lI - .I~tra [,:ir Ökono­
men 
Die eigentlich spannende Dimension dieses 
Buches für Juristen ist die Öffn ung der Wirt­

schaftswissenschaften für normative Überle­
gungen . Allzu lange von dem unsinnigen 
GegcnS3[2. hisrorisch-materia.listischer Deter­
minat.ion :t.ur Wertfreiheit beherrscht, wird 
ein weit beschetdenerer \'(Ierturreilsstreit ge­
führt, den vo r aLlem die Soziologie erlebt hat. 

Es geht nicht um die normative Bestimmung, 
sondern um die normative Einbctrung von 
Wirtschaft, deren rational m;tthem;ltisches 
Kalkül im Tausch- und Gewinnprinzip als 
Mechanismus vorausgesctz.t bleibt. In der 
ko n tinen ta le u ropä isc hen w i rrsc hafts rech di­
chen Di, .. kllssion gerade der ordo-liberalen 
Schule is[ so etwas eher selbstverständlich, 
wenn die rechtlichen Rahmenbedi ngu ngen 
der Ökonomie beront werden. Unbestritten 
war dies bi s zu den radikaJen Neudcfinitio­
nen etwa der Mestmäckerschule oder in der 
deutschen Posner-Rezeption, die sich dann 
auch in ganz offener Infragestcllu ng materiel­
ler Bewenungsautonomie der Gerichte in der 
Prax is niederschlägt,1 auch das Grundver­
scändnis im Wirrschaftsrecht. So ist das Pri­
mat demokratischer Kultur gegenüber dem 
Gewinns[reben d e~ Einzelnen bei der Fr<1ge 
de r Siul'l1widrigkeic im Wenbewerbs- und 
Zivj lrecht auch im .scaa tsfemen Bereich eine 
selbstverständliche Voraussetzung der Wirt­
s(hafr. Der Siegeszug der culpa in contra­
hendo, die Durchgriffshaftung, das kapitaler­
setzende GeseLischaiterdariehen, Prospekt­

u"d Produkthaftung, Datenschutz und d ie 

unübersehba re Reclnsprechung zu den Ge­

n<ralklauseln der §§ 242, t38 BGß sowie § 9 
AGB-G zeugen von einem ungebrochenen 
materiell - rechtlichen Anspruch des Rechrs­

systems gcgenuber der Wirtschaft. 
Diesc Bind ungen, rechtlich abgesichcrt durch 
verfassun gsrechtliche, in den USA so nicht 

~ Alu c::nd WdK r, Ruckw ,rkunr; \' 1)1'1 Rcchuprechuns - ß~­
nc ht ubcr cln Sym poslurll ln Bonn, WM I ~96 . .. 1 H. ;C'benso 
i\1 ('c.l i( u ~ . Ubtr dI e Ruckw,rkun, VOll RC'chupr«hung. 
Nj\X11"" lf n ,\,gl..lucb cuhof{ ZIP 19'9 S, aSj . 
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}88 vorhandene Prinzipien der s01.i:dsta:nlichen 
Gemeinwohlbindung des Eigent ums bis hin 
zu den Sozi<1ljsierungsklauseln heure, verlie­
ren jedoch relativ an B~d c: utung, weil die 
Wettbewerbsfahigkeit, höhere Produktivitat 
und Arb~itspl;Hzgarantien der Effektivitat 
subjekt.iver Rechte entg,cgcngcsrellr werden 
können. Kancllrccht kJnn inzwischen mir 
Recht als Bagatellrecht beschimpft werden, 
Klagen aus dem Recht des unlauteren \'(Ieu­

bcwerbs wurden zum I Llndelsobjekt auf dem 
Markt konkurrierender U mernehmen , und 
das Finanzdienscleislungsrcchl zeichnt:t fak­
tische Strukruren nach , um keine wirtschaftJi· 
ehen "Fortschritte .. zu verhindern und die 
Stabilität der DM nicht zu aschüttern. Vor 
allem der über die EU-Regelungen erfol­
gende Erosionsprozeß des öffentlichen 
Rechts, der Zulassungs- , Aufsichts- und Be­
we:rtungsmcchanismcn, wie cr das admini­
strative Rechtssystem der romanischen Uin~ 
der noch weit stärker geprägt hat, wird nicht 
~tnnahernd durch entsprechende privatrecht­
liehe Normierungc::n aufgefangen. Mit der 
ökonomischen Analyse des Rechts hat man in 
der Rechtswissenschaft auch den theorcti­
sehen Rahmen angedeutet, mit dem Rec..:hr der 
(im <1ngloamerikanischcl1 Raum geläufige) 
S1ellenwert emes Konfliktminimierungsin ­
struments der Wettbewcrbsgcscllschaft zur 
Koslenscnkung in Produlujon und Distribu* 
tion I.llgeordnet wcrden könnte. 
Diese, für die kulturcUe Tradition unserer 
Rechtssysteme, die weit über die Phase der 
Marktwirtschaft und des Kapitalismus hin­
ausreicht, teilweise erstaunlich simple Reduk~ 
1.ion von rechtlich-kultureller Komplexität 
hat in der Pr:u:is mehr Relevanz als die recht 
enge Literatur vermuten laßt . Wenn sich etwa 
die Rechtsprechung des Bundcs~crichlShof> 
teilweise sogar explizit an dt.~m jeweils wirr­
~chafdidl Machbaren orienti en und weil ver­
breitete z. B. gcnercl.le AGB's immt:r anpas­
send interpretiert (damit nicht Millionen 
Exemplare neu gedruckt werden mussen), 
Elnzel-AGB', dagegen mit dem Nichtig­
keitsverdikt belegt werden, wenn Großfusjo­
nen außerhalb des Rechtssysrem, abgewik­
kelt werden oder in der EDV-Fuphorie der 
technologischen N Ot\n.:ndigkeir neben Da­
tenschutz auch Berarungspflichten, Oberei­
lungsschmz und Verursacherprinzip geopfert 
werden, dann ist die Tendenz. deurl.ich, daß 
immer der Beweis angetreten werden muß, 
daß bei ihrer Durchsetzung kein e gr6ßercn 
nega uven winschafdichen Auswi rkungen 

(Kosten, lnvcstitionshindcrnissc, Arbeits­
platzvcrh.ls[ und Unsicherheit) entstehen. 
Da der Abstand zwischen wirrsc h~,f[sw i s.scn­

schafdicher Realität. die dem aml~ rikanischen 

Modell folgt, und rechtswissenschaftlicher 
Ideologie, die mit ordoliberalen Prinzipien 
die Potenz des Staates in der \Virtsehaft ab­
srrakt aufrechterhält, immer größer gewor­
den ise. nähert sich auch das kominenraleuro­
päischc System der amerikanischen Praxis an. 
Deshalb ist es um so ~\'ich(igcr, Umersuchun­
gen wie die hier vorgcs[clhc aufzunehmen, 
um nicht mehr defensiv konservierend den 
materiellen Rechtssra.at gegen da:; Kosten­
prinzip zu verteidigen sondern offensiv sich 
in die \Vinschaftswissenschaften einzumi­
schen und don die moralischen und affirma­
tiven wie normativen Wertungen mit rechdi­
ehen Vorgaben zu konfrontieren. Wirtschaft 
steuen sich heure nicht global, sondern nur 
noch dadurch, daß externe Wertungen über 
Marktmechanismeo selber in die Einzelpro­
z.csse inregriert werden. 
Wir kannen daher die b!!i Etzioni am Ende 
seines Buches aufgesteJlte Frage nach den 
Grundlagen stabiler Werroriemierungcn für 
wirtschaftliches Verhalten in der kOntinental~ 
europaischen Tradition viel kompetenter stei­
len als dies in einem auf Verfahren redui'.ic rten 
amerikanischen RechtSsystem maglieh ist, 
dessen dienende Funktion fur Wirtschaft von 
jeher feststand. Daß Recht dort selber Waren ­
charakter haI und nicht nur den Warenaus­
tausch reglemcntit:rt, zeigt schon das Verhält­
nis der über I MiJlion Anwä.lte zu den 
wenigen tausend Richtern sowie die Domi­
nanz der Anwaltsentgelte für den Rechts zu­
gang. 
Elzioni öffnet mit seinen Analysen somit den 
\\lcg für eine juristische A.ntwort auf die An­
griffe der ökonomischen Analyse des RechtS. 
Die ~/irtschaftsiuris[en erhalten von diesem 
Anti-Posner cin kompc[C1lt genulztes fnstru­
mcntarium zur ))rechdichen Analyse dcr 
Ökonomie«. \'(f<\s bei ihm die "moralische Di­
mension « der Wirtschaft heißt, könnte also 
die rechtliche Implikation ökonomischer 
Prolcsse bez.cichnen. Diese Deutung, die von 
E[zioni selber im US -am erikanischen Kon­
text von Kaurelarjurisprudenz nicht uberzeu­
gend vorgenommen werden kann, hätte in 
Europa den Voneil, daß auf gefestigtem Bo­
den argumentiert werden konnte und Juri~ 
sten, \'crfassungsn:chtljeh legitimiert, sich un~ 
mittelh.H mit Ökonomie zu beschäftigen 
hätten. Sie könnten dabei z.ugleich die Pro-
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bleme in der ökonomischen Analyse des 
Rechts vermeiden, bei der Ökonomie von 
autodidaktisch geschulten JuriSten allzu ab­
strakt von der Pr:lxis der alltäglichen Wirt­
schaftswissenschaften entfernt, Banales über 
die Kostenstruktur der Konfliktbewältigung 
zu eruieren vorgibt. Statt zu schmalspurii4en 

Betriebswirten der Gesellschaft zu werden, 
könnte die ,·eehrliehe Analyse de,· Ökonomie 
der auf Selbstzweck reduzierten Wirtschaft 
zum Instrument einer gcsamtgcscllschafdi­
ehen Entwickl ung nicht nur mate rie ller, son­

dern auch immaterieller Werte verhelfen . An­

gesichts des Abbaus von realer StaatSt>tigkeit 
und der sozialen wie ökolu~ischen Anforde­
rungen an die Privatw'irrschaft de.Cj 2l.Jahr­

hunderts w::ire cin solches Unterfangen von 
kompetenten Vertretern einer traditionsrei­
ehen Wertanalyse außerordentlich produktiv, 
wobei das revolutionäre Element des Wen­
konservativismus aueh der Jugend ein span­
nendes Gestaltungsfeld geben würd e. U nIer 
diesem Gesichtspunkt sollten sich dann Wirr­
schaftsjuristen auch in Privatisierungen etwa 
des Postmonopols ebenso wie des Gesund­
heitssekrors oder der Altersvorsorge einmi­
schen, weil durch das Bewußtmachen der von 
Etzioni analysierten moralischen Implikatio­
nen von RationaLisierungsgur3ch ren Kon­
flikte z.u rechtlichen Wertungen deutlich wer­
den . Daß solche Konflikte nicht immer 
zugunsten des geltenden Rechts cntschieden 
werden müssen, sondern auch die Rechtsver­
änderung einschließen, ist den Anhängern der 
ökonomischen Analyse des Rechts durchaus 
zuzu~e!'tehcn. Nur, auch der umgekehrte 
\'(Ieg ist notwendig. weil auch eine noch so gut 
funktionit!rt!ndt Ökonomie in einer Demo­
kratie Ilicht rbzu fuhren darf, daß die Grund­
wene der Gesellschaft unbewußt und vom 

Egoismus des einzelnen Gewinnstrebens ge 
trieben außer Kraft gesetzt werden. 

J. The Spirir 0/ Communlty 
Dies ist jedoch nicht die Antwort des Sozio­
logen Etzioni. Während in seiner ,.mor;l li ­
schen Dimensionl' die Frage zutreffend for­
muliert ist, wird die Antwort in ganz anderer 
\\1eise in .. The Spirit of Community .< ver­
sucht. In dem wieder mit wenig Vaständnis 
für die amerikanischen Verhihnisse mit .., Die 
Entdeckung des Gemeinwesens ... (Gemein­
wcsen iSI in Deutschland vOr allem die staatli­
che Suuktur, das genaue Gegenteil von Et­
zionis Anl.iegen) übersetzten Buch wird dem 
Recht, überspitzt ausgedruckt, das morali-

sehe Gewissen des Volkes vorgezogen. Dies 
geschieht, gerade weil es in der amerikani­
;;;:chen Rechtstradition wenig die Wirtschaft 
eingrenzende Wenvorstellungen ~ib[. Selbst 
ausführlich geregelte Gebiete wie der Ver­
braucherschutz reduzieren sich in den USA 
auf Information und Verfahrensmechanis­
men . Daher muß Etzioni seine moralischen 
Grundbgen in der Diskussion mit der Chi­
cago-Schule außerhalb des Rechts suchen. Fr 
findet sie in der Community, die in den USA 
ethnisch oder sradrreilbezogene Aktivit~Hen 
bezeichnet. Gerade die Abwesl~nheit einer 
funktionierenden Kommunalpolitik mit poli­
tischen Parteien und Gruppen in den USA 
ebenso wie das Fehlen überregional wirks.l­
mer Wohlfahnsverbande. Gewerkschaften 
und Kirchen hat dort dazu gefuhrt. daß die 
lokale Politik von Bürgerjnitiativen, Stadueil­
gruppen. ethnischen Gruppen und lokal t",i­
gen Glaubensgemeinschaften beeinnußt 
wird. Das jährliche Treffen von über 1000 

Community-Groups in der Hauptstadt der 
Community-Bcwegung, Chicago, und legsn­
däre Figuren der Community-Bewegung wie 
Gale Cincotta verkorpern diesen diffusen 

Himergrund. der die »silent ma,orny" 
ebenso wie den ,.Gemeinsinn ... und die auf 
(0 % gesch:itzte freiwillige Arbeit der Ameri­
kaner in ). ihrem Gemeinwesen.. repr:isen~ 

tlen. 
Oie fehlende hi stOrische Identifikation mit 
einer einzigen Volkskultur in den USA. das 
Sammeln von Einwanderern in bestimmten 
Quartieren von Stadten, macht community 
action zum Politikers:1tz. Diese Community 
artikuliert über ihre spontanen Bewegungen, 
vor allen Dingen in den lokalen Fernsehsen~ 

dern und Zeitungen, aber auch über ihre 
Kongreßrepr:i~cl1tanren, die sich inJividuell 
nach den Stimmungen im Stadtteil um­
schauen, die >~öffentliche Meinung«. Hier 
wird soziaJe Rücksichtnahme, freiwiUigcs 

Engagement von der Abfallbeseitigung bis 
hin zur Latcrnenbel<:uchrun~ und Woh ­
nun~, ... politik abgefo rdert. Der :lmerikanische 
»community rcinVc5tmcm Jet« und der 
)ocommuniry devclopmcnc actoo: setzen dies 
auch in der Gesetzgebung um, indem nach 
unseren Kritetien nicht definierten und un­
st rukturiert<::n Gruppen erhebliche Recht,sgc­
walr zugeordnet wird. 
Oie Zari ss<.'nheit der Communiry-Bewcgung 
zwischen Fundarnentalopposition, konserva­
tiv-ancistaarl.icher Haltung bis hin zu soz.ialer 
Bewegung macht dabei luch deutlich. wie ge-
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39° fahrlich die Beantwortung der Wertfindung 
und Wertsetzung durch dezentrale, nicht or­

ganisierte Instanzen ist. Während sie in einem 

Staat die Todesstrafe durchsetzen, wird in 

dem anderen ein Armutsbekämpfungspro­

gramm erstrincn. Gleichwohl ist Etzionis 

Ko nzept, das ihm in den USA von erzkonser­
vativen Politikern ebenso wic von den >:>Libc­
rals·. Beifall eingebracht hat, die wohl einzige 
Lösung, so etwas wie eine nationale Identität, 

die die USA für die Bewahigung ihrer sozia­

len Spannungen braucht, von der Basis her 

neu aufzubauen. Da die Communj[ic.s immer 

stärker regional definiert und mit Antidiskri­
minierungsprinzipien durchsetzt sich struk­

turieren, entsteht somit auf der untersten 

Ebene dieses Völkerbundes eine Gruppe von 

Klcinsmationen und Kleinststaaten, die nach 

dem problematischen Flaggennationalismus 

( "Honor jt, dcfend jt '!!. ) inzwischen sogar die 

amerikanische Außenpolitik bestimmen. 

Transportiert man Etzionis Ausführungen 

zum Geist der Community wörtlich in den 

kontinl'ntaleuropäischen Kontext, so wird 

die Übersetzung nicht nur mißverständlich. 

sondern teilweisc auch peinlich. Die \Xfieder­

gabe von Community als »Gemeinschaft" er­

innert an die vier großen Gemeinscnaftseck­

pfeiler Je5 deutschen Nationalsozialismus 5i 

eben.so wie auch des italicnischen und spani­

schen Korporativismus und anderer faschisti~ 

scher Bewegungen. Volksgemeinschaft, 

Hausgemeinschaft, eheliche Lebensgemein­

~cl1.1tt, Wehrgemeinschaft sind nach earl 

Sehmin die Eckpfeiler eines freund-Feind­
Denkens, bei dem sich alle Werthaltungen der 
Gemeinschaft lelztendlich aus ihrem Überle­

benswillen ablciti.'n. Dieser Überlebenswille 

ist aber in letzter lnstanz nicht durch eigene 

konstruktive Entwicklung, sondern vor allen 

Dinge'll durch das Absetzen gegellüber de­
nen, die :1ußen stehen oder außen stenen sol­

len, geprjg-t. Darin konnten sich auroritare, 

hil.T3rchisch organisierte Führersysteme rela­

tiv ~ut wiederfinden, \veil die Defjnition de.s­

sen, was die Werte der Gemeinschaft sind, 

1ct7-t1ich nur übel' die Machtfrage lösbar wird. 
Das Antidemokratische des Gemeinscha.fts­

denkens ist dann auch in der Besprechung des 

.. Economist« zum zweiten Etzioni-Buch 'o 

9 UnI! R":I [m' r, G I?1l1 l' lIlsch ,1 (1 lind h:mJ \i:h~rl 1111 A llj.· 

nahnwl..u s~n J . F"aschu-mchcr Rt'ch talC'nk en Im N OI IIU-

1l,1IsoZlilhamu!., 111: Iknnhold (Hr'g., SPI,IJc r! '-'« Un· 
m:lm , Koln 1919. $ . 1} 1 ~69 

I~ .Thc: RC~ lOr:ulon " , The ECflnQ;TIlH v .. t4.12 1994. 

S 67 rr. 

akzenruiert worden. Etzioni hat sich als 

Überlebender des Holocaust in einem Leser~ 
brief gegen die Unterstellung, er wolle faschi­
stisches Gedankengut in Amerika propagie­

ren, energisch zur Wehr gesetzt. Der Vorwurf 

aber bleibt, daß er die für Amerika undenk­
bare Möglichkeit, daß sich Gemeinschaft tat­
sächlich als der individuell freiheitsfressende 
Moloch über alle ethnischen und sonstigen 

Schranken hinweggehend durchsetzt, in Eu­

ropa durchaus denkbar und aktuell ist. Aus­
länder- und Fremdenfeindlichkeit. von der 

osterreichischen FPÖ über die deutschen Re­

pubükaner bis zu Le Pen's franzosisc.her Be~ 

wegung machen deutlich, daß Nationalismus 

und Gemeinschaftsduselei allzu unstruktu­

riert und mißbrauchbar sind, als daß man sie 

als Ersat.z normativ rechtlich abgesicherter 

Werthaltungen nutzen könnte. 

Europaisches Verstandnis ist allerdings dort 

moglich, 'wo Etzioni etwa im fünften Kapitel 

die Reorganisation von Gemeinschaften auf 

einzelstaadicher Ebene fordert, weil sich der 

wertentleerte amerikanische Bundesstaat 

nach 20 Jahren Reagonomics angesichts der 

sozlalen und ökologischen Probleme gegen­

über einer zentral agierenden autonomen 

Wirtschaft seine Ohnmacht auf Dauer nicht 

wird leisten können. Der Zug zum Abbau 

zentraler Staatsrnacht (z. B. die Abschaffung 
\'on allgemeinen Sozialhilferechten des Fede­
ral Government zugunsten der Suhvcntionie­

rung flexibler autonomer einzelstaatlicner 

Systeme) erfordert daher eine Wertausfüllung 
auf unterer Ebene. Für den kontinentaleuro­

paischen Kontext bedeutet dies gerade umge­

kehrt, daß der Abbau einzelstaatlicher Wert­
einwirkungsmöglichkeiren über Recht mit 

der Entschuldigung der europäischen Eini­

gung bei gleichzeitigem Verzicht materieller 

Wirtschaftsregulierung auf EU-Fbene der 
falsche Weg sein könnte. Die Dualität von 

Recht und WirtSchaft muß auch in der Euro­
p,lischen Union durchgehalten werden. An­

.sätz.e in der Europäischen Union, das natio­

nale Recht im Wege des Auskonkurrierens 

nationaler Rechtssysteme durch die Prinzi­

pien der "HeimaüandkontroUe« und der 
))Gegenseitigen Anerkennung« 11 z u verdrän­

gen und damit letztlich nichts anderes als 

Verfahren und Konfljktbeilegun gsmeehanis~ 

men übrig zu lassen , können zu einem ge­

fährlichen \X!ertungsvakuum führen. 

I : R~i fn cr, [ UroP;l lSch~ Fln:1.n7.dlt': l1s t!clstunguc ch t, ;l b 
Cll nl E\lro " 1 () urn~1 199c , s. S6- I04. 
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Wenn Etzioni dagegen im zweiten Teil ohne 
Referenz auf das schreckljchc System des 
deutschen Pflichten mensch en von "zu vielen 
Rechten« und »zu wenig Pflichten<.< spricht, 
Gemeinwohl über den Eigennutz stellt, ohne 
an den nationalsozialistischen Spruch »Ge­
meinnutz geht vor Eigcnnut7. I' zu erinnern) 
dann ist dieses Maß an scheinbar politischer 
Naivität nur nachvollziehbar, wenn man be· 
rücksichtigt, daß das Buch allein für den al1le ~ 

rikanischen Markt geschrieben wurde. BeifaU 
von der falschen Seite hat es daher auch schon 
genugend gegeben. 

4. Ergebnis 

Für Juristen wie Winschaftswissenschafder 
sind beide Bücher wichtig und hilfreich. Die 
Wirtschaftswissenschaftler werden in dem er­
sten Buch auf ihre Leerstellen hingewiesen. 
die sich inzwischen auch in einer lnjtiative 
von wirtsch:tftswissenschaftlichen Studenten 
zur Integration ökologischer lnhahe in ihr 
Studium bereits Bahn gebrochen hat. Sie wer­
den das zweite Buch ebenfalls mit Gewinn 
lesen, weil die in ihren Marketing-Konzepten 
immer deutlicher hervortrctcndc Kundcn­
orientierung, die Ausbreirung von fmagewcr­
bung und die Ansprache imm ateriellcr Wcrt· 
haltungen belm Verbraucher die WirtSchaft 
ohnehin immer stärker mit Fragen konfron­
tiert. die auf den .. Spirit of Community" hin ­
zielen. Grundlegende und langfristige Wert­
oriemierungen zur Steuerung ihrer Produkte 
werden sie daraus aber kaum ablciu.:n können 
und insbesondere auch keine Strukturprinzi­
pien einer vorwärtsschauendcn Wirtschaft. 
Für Juristen bietet dagegen .The Moral Di­
mension .. einen wicht.igen Einstieg in dit: 
Funktionsweise und insbesondere in die 
Funktionsmaglichkeiten von \'Virtschafts· 
recht. 
Soziale und ökologjsche Prinzipien, die im 
Recht verankert sind, kannen heute nicht 
mehr unmittelbar umgesetzt werden. Es geht 
darum, die Ansatzpunkte in den wirtschaftli­
chen Entscheidungsstrukturen selber zu fin~ 
den, die als Einfa.llstorc für rechdiche Wer~ 
tun gen in die Wirtschaft dienen können. Was 
vormals zum Verhältnis von Zivilrecht und 
Grundrechten gesagt wurde, gilt somit für 
WirtSchaft und Recht ganz generell. In dem 
zweiten Buch, dessen Essenz auch in dem 
Spiegel-Interview zusammengefaßt ist, kön­
nen Juristen dagegen vo r allem studieren, 
wclche Probleme und Gef.hren, unter Um­
ständen aber auch Möglichkeiten entstehen, 

wenn das Reell[ sich weiter von seiner norma· 
liven Setzung von Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft verabschiedet und das \'Venva· 
kuum durch unmirrelbare Referenz auf »lo­
kale Gemeinschaften. gefüllt werden muß. 
Hier könnten die Kontinentaleuropäer den 
Amerikanern erheblich mehr bieten als Et­
zioni uns vermittelt, der sich auch in seiner 
praktischen Tätigkeit heute immcr stärker der 
soziologischen Definition von Gemein­
schaflSwerten als der Öffnung der Wirt­
schaftswissenschaften für durch Tradition 
und Verfahren demokratisch gefeStigten ge­
sellschaftlichen Werthaltungen widmet. 
Schon jetzt steht aber fest, daß Etzioni mit 
diesen beiden Büchern einen Schlüssel der 
Diskussion für das lI.Jahrhundert über die 
Reintegration ehemals staatlicher Funktionen 
in private Wirtschaftsabläufe unter Marktbe­
dingungen geliefert hat. 

Udo Rei{ner 

Bernhard Schlmk, Der Vorleser, Zürich /995 

(DlOgenes-Verlag), 206 S., DM 34,-

/I Der Vorleser« von Bernhard Schlink, geb. 
1944, beschreibt Ausschnitte aus einer Bio ­
grapbie, die di(: Seine sein könnte, aber auch 
die Meine und die der Meh.rzahl der KJ-Re­
d.ktion . Nachkriegszeit, Schule in den joer 
Jahren. Stud.ium der Rechtswlssenschaften, 
die Auseinanderset~.ung mit dem Nalionalso­
zia li smus, beobachtende Teilnahme an einem 
KZ-Prozeß als Seminarthema. Zu einer guten 
Erzählung mauserte sich dieser sz.enische 
Hintergrund durch die nüchterne Sprache, 
die Reflexionen. vor allem aber durch dit fes­
selnde Geschichte. Bemhard Schlink ist auch 
ein guter Kriminalaurol'. 
Gekauft habe ich das Buch, wie meist, auf­
grund von Empfehlungen und Rezensionen. 
Aber der eigentliche Grund war, daß sein 
Autor Professor für Öffentliches Recht ,n 
der Humboldt Universität zu Berlin ist. Was 
Fachkollegen schreiben, kann mit gesteiger­
ter Aufmerksamkeit rechnen . Dies gilt erst 
rech[, wenn sie sieb auf fremdes Terrain bege­
ben. Hier tritt z.ur eifersüchtigen Beobach­
tung der Gesetze der Zunft die pure Neugier 
hinzu. \'(fie schreibt einer) der im Hauptberuf 
Rechtslehrer ist und die üblichen trockenen, 
7.wcifello~ intelligenten Artikel, Gutachten 
und Bücher verfaßt und feinsinnig die juristi-
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sehen Probleme der Amtshilfe zu deklinieren 
weiß. Literatur? Juristen wildern ja nicht sei­

ten in fremden Gärten, in denen es lustiger 
und bunter zugeht. Mit dem Erfolg Slellt sich 
dann zurnei$[ der Verlust der Freude an der 
rechtswis:>enschaftlichen Prosa ein. Der ge· 
lungene Spagat ist eher die Ausnahme. 
Zudem war ich unlängst. eher zufällig) auf ei ­
nen juristischen Text von Bemhard Schlink 
gestoßen, der mich srutz ig gemacht hatte. In 
seiner AnlriltsvorJcsung an der Humboldt­

Universität hatte er sich vehement gegen eine 
strJfrecht~che Verfolgung von DDR-Un­
recht und die strikte Beachtung des Rückwir­
kungsve rbots ausgesprochen: ., Die Abrcdl­

nung mit einigen wenigen Schuldigen konsci­
wiert die Gemeinschaft der vielen Unschuldi­
gen. Die Verurtei.lung der Auswüchse ei nes 
Systems als spektakuläre Exzesse einzelner 
bedeutet die Exkulpation all derer, die das 
System auf weniger spektakuläre Weise ge­
stürzt haben . So können auch schlimme Ab­
scbniue der Geschichte in das individuelle 
und kollektive geschichtliche Bewußtsein in­
tegrien werden: Als doch nicht so schlimm, 
wenn man von individucl.len Exzessen ab­
sieht«.' J Der Text endet mit dem nach meiner 
Au{fassung'~ fatalen Satz: »Es gibt im geein­
ten Deutschland Wichtigeres und Drängen­
deres als weitere Slrafprozesse« 14. Würde, 
wer dies schreibt, Gleiches auch für die NS­
Prozesse nach J 94 ~ gelten lassen? Würde die 
Lektüre sei nes Romans die außerjuristischen 
moralischen Motive und Empfindungen ver­
ständlich werden lassen, warum er »als 
Rechtswisscnscha.ftleru der strafrechtlichen 
Aufarbeitung von StaatSverbrechen eine so 
dezidierte Absage erteilt? 
»Der Vorlesen.: ist zunächst ein sehr spannen­
des Buch. Es hat aJles, was man von einem 
Roman, wie sich diese Novelle nennt, erwar­
ten darf. Täter und Opfer in schjllernden 
Variaoten, eine unkonventionelle Liebesge­
schichte/ die dramatische Zuspitzung vor 
dem Einbruch der Tragödie. Und zu guter 
Letzt - nein, kein happyend -, aber doch ei­
nen Funken Anerkennung, einen Hauch Ver­
söhnung. Der Autor u.nd Ich-Erzähler hat 
eine wundersame Doppelbiographie ge­
schrieben: Die Begegnung diese r ersten 

I Rechtu u:u und revoluuonur Gerechtlgk1.·it, Neue jwuz 
'994. S.,,}} ff., 4)4· 

1. D"Tsclcgt In: Der ,Rechunl$10r,kersu c)\ , um AmneSl!e: 
Pohusche Klugheit, mor:ah iche RIf::hl.lgktJc und Gerech­
ugke!c bel der Au f;arbeltung d~Ulscher Verg::1IrgenhC'Hrn, 
KJ H. 1./ 1995. S. I}I Cf. 

-' Ebd " S·417· 

Nachkriegsgeneration) die mit Fug und Recht 
vo n sich sagen konnte, nicht dabei gewesen 
zu sein und von Nichts gewußt haben z.u 
müssen, die ahu mit Kanzlers Worten fur sich 
zu Recht die Gnade (nicht das Recht') der 
späten Gebufl reklamieren konnte, die Be­
gegnung dieser ersten Nachkriegsgeneration 
also mit sich selbst und ihrer Vergangenheit. 
Der Scheitel- und Wendepunkt des Roman s 
fällt, wie könnte es anders sein, in dje Stu­
dienjahre unmittelbar vor I968. Al s die Re~ 
volte ausbrach, hatte der Held der Erzählung, 
Michael Berg, ihre Erregung, ihr Pathos und 
ihr Erkalten berei ts hint.er sich. 
» Der Vorle:-;er" ist ein Entwidclungsroman .ln 
drei Akten: Die geheimnisvolle Liebschaft, 
der Prozeß, Gefangenschaft und Tod. Im er­
sten Akt verliebt sieh der T ~jährigc Gymnasi. 
aSt aus bildungsbiirgerüchem H aus in die 
Suaßenbahnschaffnerin Hanna Schm.ilz. Sie, 
die deutlich altere, führt ihn in die Geheim­
nisse der Liebe ein. Er muß ihr dafür vorle­
sen. Mit ihrem plötzl.ichen Verschwinden , 
niemand weiß woh.in, endet die heimliche Be­
ziehung. Jahre später sieht cr sie wieder. Sie 
iSt Angeklagte in einem KZ-Prozeß, er ist Ju­
ra.. .. tudcnt, dcr im Rahmen eines Seminars an 
den Verhandlungen teilnjmmt. SLe verteidigt 
sich denkbar schlecht und ,,·i rd als einzige der 
fünf angeklagten ehemaligen Aufseherinnen 
einer KZ-Fabrik zu lebenslanger Frei.heits­
strafe verurleilt. Das nächste und letzte Mal 
sieht er sie, im dritten Akt, am Tage VOr ihrer 
vorzeitigen Haftentlassung. Hanna Schmitz 
ist ei ne alte, alt riechende und gebrochene 
Frau. Sie erhängt sich am folgenden Morgen, 
unminelbar bevor Michael Berg sie abholen 
und zu der angemieteten Wohnung bringen 
will, in ihrer Zelle. Entsprechend ihrem Ict7.­
ten Willen überbringt er lhre geringen Er­
sparnisse der letz ten Überlebenden des La­
gers, die in den USA wohnt. 
Schuld und Sühne ist das vorder- wie hinter­
gründige Thema des Roman s. Die unschul­
dige, geheimgehaltene, verborgene Liebe des 
Knaben zur reiferen Frau mutiert zur Kom­
plizenschaft. Er liebte sie, ohne von ihrer 
Beteiligung am Räderwerk des Holocaust zu 
wissen. Als er davon erfähn, ist es zu spät. Er 
kann sich aus der Verstrickung, er kann sich 
vom Nachdenken über Hanna, von ihrer Prä v 

senz nicht mehr losen. Seine späteren Bezie­
hungen sind schon gescheiten oder scheitern, 
cr wird seine Rolle als Vorleser wieder auf­
nehmen und ihr besprochene Kassetten ins 
Gefängnis senden, er wird ihr zwar nie 
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schreiben, abc::r ihren bevorstehenden Über­
gang in die Freiheit vorbereiten, er wird sie 
zuletzt sogar im Gefängnis besuchen und ih­
ren letzten Willen ausführen: Denn er ist der 
einzige, der jhr Geheimnis errät und (eilt. 
1m Laufe des Prozesses wird ihm klar, daß sie 
von der Scham beherrscht wird, nicht lesen 
und schreiben zu können, und von der Angst, 
dieser Makel könne offenkundig werden: Da­

her mußte er ihr vorlesen, daher ihre Unsi­
cberhcitcn auf der gemeinsamen Fahrradtour, 
wo sie Straßenschilder und Namen nicht er­
kennen konnte, daher ihre panische Aggres­
sion, als sie sLch eines Morgens im Hotel 
schlafend verlassen fühlte und er doch nur ge­
gangen war, die Brötchen zu holen, was er ihr 
auf einen Zettel geschrieben hane, daher ihre 
Unkenntnis der Anklageschrift und des Bu­
ches, das ihr zugrundclag und von jener Frau 
ge-schrieben war, die als einzige mit ihrer 
Mutter den Todesmarsch aus der KZ-Fabrik 
bei Auschwitz und das [nferno der einge­
schlossenen Frauen in der brennenden Kirche, 
deren Türen die Angeklagten nicht öffneten, 
überlebt hatte, Daher hatte sie. zögernd :LW<\[ 

und widerwillig, aber in ausweglos erschei­
nender Enge zugegeben, den Bericht über die 
Brandnacht an die SS geschrieben zu haben, 
woraus das Gericht, sekundiert von den übri­
gen Angeklagten, messerscharf auf ih.re Rolle 
als Hauptverantwortliche und Hauptschuldi­

ge geschlossen hatte. 
Aus Scham vOr Entdeckung dessen, was sie 
als ihren eigentlichen Mangel empfindet, war 
sie uberhaupt erst zur SS und damit in dje 
Mühle des Holocaust gekommen. Die Stelle 

als Vorarbeiterin im Siemens-Werk zu Berlin, 
die ihr angeboten worden war, hätte sie, lese­
und schreibunkundig, wie sie war, nicht aus· 
füllen können. Einmal drin, blieb sie dabei. 
Schon in der KZ-F"brik ließ sie sich von 
schwächljch gewordenen Mädchen, auf die 
der Transport nach Auschwitz wartete, vorle­
sen, bis auch diese auf die Liste gesetzt wur­
den. 
Die Scham des Analphabetismus sitzt tiefer 
als ihre Scham über die Verbrechen, an denen 

sie mitwirkte, beteiligt war oder die jedenfalls 
doch auch durch sie geschahen. Diese Scham 
machte sie scheinbar gefühllos, verhindert 
ihre Mitwirku.ng an der Aufklärung, ja selbst 
das bloße Reden über Ereignisse, Handlun­
gen, Motive und Absichten oder Gefühle. 

Diese Dominanz der Scham des Analpbabe­
tismus, die die Empfindsamkeit der Hanna 
Schmitz angesicbts ihrer Schuld überlagert 

und abtötet) ist keineswegs ein blasses und 
werug überzeugendes Konstrukt des Autors, 
1m Gegenteil: Der Analphabetismus ist das 

Signum ihrer niedrigen sozialen Herkunft, 
das sie vor sich selbst entwenet, entwürdigt. 
WeiJ sie nicht lesen und schreiben kann, fühlt 
sie sich außerhalb von Kultur und Zivilisation 
gestellt. 
Ihr ganzes Begehren ist es, an diesen Werten 
und Welten teilzunehmen. Deshalb braucht 
sie, in der KZ Fabrik wie als Schaffnerin nach 
dem Krieg, die Vorlese rinnen und den Vorle­
sero Zugleich fürchtet sie nichts mehr als die 
Entd eckung ihres Stigmas. Sie wäre gleichbe­

deutend mit dem Zusammenbruch jeglicher 
Hoffnung auf Achtung und Anerkennung, 
Das ganze Leben von Hanna Schmitz ist auf 
diese elementare Verleugnung gegründet. Es 
ist ihr dominantes Motiv vor dem Krieg, im 
KZ, nach '94 S und im Prozeß. 
In der Figur der Hanna SchmilZ hat SchJink 
den Handlangern und Schergen des NS-Sy­
sterns Gestalt verliehen, Ihr Kernproblem 
war, ist und bleibt das soziale Stigma, Diese 
»Knechtsgesta.1t« mag sie für das Leiden ande­
rer unempfindlicher machen, weil sie am eige­
nen Leiden genug haben . Aber sie werden da­
durch nicht schuldiger als die . bürgerlichen., 
die .gebildeten. Befehlsgeber, Organisatoren 
und ExekutOren der NS-Verbreehen. Eher ist 
das Gegenteil der F.liI. Sie bleiben, beschädigt 

wie sie sind, identisch. Deshalb beginnt Han­
na Schmitz nach Krieg und Holocaust kein 
neues, abgespaltenes Leben und versucht gar 
nicht erst, im Schatten einer verleugneten 
Identität der Veranrworrung für ihre Mittäter­
schaft zu entkommen, 
Es gehört zu den bedrückendsten Erfahrun­
gen der Prozesse gegen NS-Verbrecher, daß 
meines Wissens keiner der »großen Täter(, 
auch nur einen Anflug von SchuldbewußtSein 
und Reue gezeigt hätte. Für Hanna Schmitz 
gilt das auch, Ein einziges Mal geht sie im 
Prozeß in die Offensive. Auf die Frage des 
Richters, ob sie nicht gewußt habe, daß sie die 
Gefangenen aus der Fabrik mit der Zusam­
menstellung der Transportliste in den Tod 
schickte, antwortete sie zunächst: 
»Doch, abe'y d,c nCucn kamen, und die allen 

mußten PLAtz machen fÜY die neHen<t, und 
dann, auf erneute Nachfrage: 
.. Ich habe, ich meine, Was ha'tten Sie 

denn gemacht?". 

worauf der Richter, sichtlich irritiert, aber 
diese Irritation im Versuch, Zeit zu gewinnen, 
zugleich spielerisch nutzend, antWOrtete: 
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394 • Es gIbt Sachen, -11{ die man Hch einlach 
nicht. einlassen darf und von denen man 5lCh J 

wenn es emen mehz Leib und Leben kostet, 
abse&zen mußt!(, 

.Also hiiL-te ich. hätte mehl... hiiue ich 
mich bei Siemens mcht .melden dürfen?~ 
Hanna Schmitz verstummt danach erneut, 

eingekapselt in ein inneres Gefängnis. dem 

später das äußere Gefängnis Halt t Raum und 

Struktur gibt. So bleibt sie auf erstaunliche 

Weise identisch, reift im Zuge des Romans zu 

einer greifbaren Gestalt verstockter, sich all­

mählich öffnender, reflektierender Buße, die 
im Gefängn.is mühsam Lesen und Schreiben 
lernt, sich Bücher über die Ermordung der 
Juden ausleibt und ihren kargen Nachlaß der 
Autorin widmet. der sie ihre Verurteilung 

verdankt. Allmählich überwindet sie die er­
ste, idiosynkracische. aber doch auch ,)gesell­

schafdich vermittelte. , schichtspezifische 

Scham 2.ugunsten der Einsicht, vielleicht auch 

einer bloß gefühlsmäßigen Nähe, in eine viel 

größere Scham. Die Schuld, dabei gewesen zu 
sein, nicht gegangen zu sein, wo sie hätte.: g~. 
ben können, nicht geholfen zu haben, wO sie 

(vielleicht?) hätte helfen können. Sie war eine 

gute Gefängnisinsassin , von den Mithäftlin­

gen anerkannt und von der Leiterin ge­

schätzt. Ihr Leben war ein Gef:i.ngnis. Jhrem 

Leben nach dem Gefängnis hat sie ein Ende 
gesetzt. 

Der Roman evoziert wenn nicht Mitleid, 50 

doch Mitgefühl mit der Hanna Schmitz. Das 
ist die Perspektive von Michael Berg, des im­

mer schon f.rühreifen Ich-Erzählers, der 

durch den Zufall der Begegnung und Bezie­
hung zum Mitwisser wird, zum Einzigen, der 

sie kennt und versteht, weil er sie z.unächst 

einmal naiv erfahren und geliebt hat. Insofern 

befindet er sich i.n der Situation, die die mei­

sten der Nachgeborenen kennzeichnet: Am 

Anfang war das Kinds<in und gewiß doch 
auch die Liebe zu den Eltern, den Onkeln 
und Tanten, den Verwandten. Erst dann 

wurde zum Thema, ob die späte Geburt eine 

Gnade, ein Persilschein für neue Unbcfan­

genheit~ oder ein Verhängnis, das Menetekel 

einer nicht etwa abstrakt fortwirkenden Kol­

lektiv- oder Generationsschuld bis ins sicbte 

Glied, sondern einer libidinösen Verstrickung 

mit den Tatern als Menschen, als Personen, 

war. 

»Der Vorleser« spitz.t diese allgemeine Be­

findlichkeit der Nachkriegsgeneration inso­

fern dramawsch .:.w, als er sie in eine reale 

Liebesgeschichte zu einer in jeder Hinsicht 

fremden Frau transformiert. Auf der symbo­

lischen Ebene trägt sie jedoch erkennbar 

Züge einer i.nzestuösen Verbindung. Es ist die 

.MuHer, die sie stiftet, indem sie den von der 

langwährenden Krankheit kaum genesenden 

Knaben anhält, der unbekannten Frau, die 

ihm bei deren erStem Aufbrechen beiseite ge­

standen hat, mit einem Blumenstrauß die 

Aufwartung zu machen und Dankbarkeit zu 

bezeugen. Und es ist. das Haus, das eigentlich 

sein Haus, das Haus seiner Träume, sein El­

ternhaus (?) ist, in dem sich die Liebe zu 

Hanna fixiert: 

i Schon als kleiner Junge hatte ich das Haus 
wahrgenommen. Es domzmerte dU! lIiiuser­
zelle. Ich dachte, wenn es sl.Ch noch schwerer 
und brelle·r machen würde, miißlen die an­
grenzenden Häuser zur Seue nicken und 
Platz machen. Innen stellte leh mir ein Trep­
penha;'5 mlt Swck, Spiegeln H.nd einem orien­
talisch gemusterten Liiufer vor, den blank 
pollerte Mewngslangen a"l den Stufen hiel­
ten. Ich erwartete, daß m dem herrschaft­
lichen Haus auch herrschafllzche Menschen 
wohnten . " Immer wieder habe ich in spiite­
ren Jahren von dem H ~Hts geträt.f.mt. Die 
Träume waren ahnlich, Varuaionen emes 
Traums und Themas. Ich gehe du.rch ezne 
fremde 5ladt und sehe das Haus. In emem 
Stadtviertel, das fch nicht kenne, tn emer 
Hä'4-serzede. Ich gehe weaer, verwIrrt, ·weil 
ich das Haus, aber ni.cht das Stadtviertel 
kenne. Dann lälle mIT ein, daß ich das Haus 
schon gesehen habe , .. Mit dusen geträumten 
Erinnenmgen bm u:h beruhigt; das Haus m 
emer anderen Umgebung wiederzusehen, 
kommt mIr nicht sonderbarer vor als das zu­
/lillige \Viedersehen mtl einem alten Freund in 
Iremder Umgebung. Ich kehre um, gehe zum 
Hans zuruck und dze Stufen hJ·nauf. Ich will 
eintreten. Ich drucke die Klmke .. . Aber ich 
ollne die Tür mchl. Ich wache aul und weIß 
mIT, daß ich die Klmke ergnllen lind gedr"ckt 
ha.be. Dann kommt mir der ganze Traum zn 
ETlnnenmg und auch, daß ich Jhn schon ge­
trä"ml habe·, (S.9/!. 
Vor die Heimkehr ins Flternh:lUs hat Bern­

hard Sehlink das Erwachen gesetzt. Das ist die 
eine BOtsch aft: Der Zugang isr von dieser Seite 

versperrt. Sch1.ink beschreibt mit diesem 

Traumbild eine Blockierung, die - als wechsel­
seitige - schier unüberwindliche Barrieren 

7.wischen NS-Tatern und ihren Kindern er­

richtet. Der israelische Psychologe Dan Bar­

On ist bei seinen Gesprächen mit KZ-Tätcrn 
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und ihren K.indern immer wieder auf diese 

traumatische Beziehungsstorung, dieses Phä­

nomen der .,doppelren Maucr~(, geswßen, I ~ 

Die Täter überleben, indem sie ihre Schuld 
einkapse1n, verdrängen, verschweigen, Ihre 

Sprachlosigkeit übertragt sich auf ihre Kinder, 
die ahnen, was sie nicht wissen soHen, und 

nicht nachfragen, wcil sie um die Folgen des 

furchtbaren Wissens fürchten : die Gefahr der 
Zerstörung der Bez.iehung z.u den Ehern. 

Wichtig iSt deshalb die ,ndere Botschaft dcs 
Romans. Sie gibt »die Tochter .. , dic letzte 

Überlebende und Autorin des Buches übcr 

den Todesmarsch und die Verbrennung der 

jüdischen Frauen in der Kirche, als ihr Mi­
chad Berg die Ersparnisse überbringt: 

., Waru.m haben SIe das alles gemacht? "" fragt 

sie ihn , 

.to \Vir hallen, als lch jii.nfzeJm 7/Jar, eme Bezie­
hung#(. 

Christoph Gusy 

lISie memeTJ ~ sie haben zusammen geschla­

fen
" .Ja •. 

,. Was ist d,ese Frau bmlal ge·wesen . .. c, Und 

wenig später: 

~Hatten SI-e, wenn Sie t.n den letzten Jahren 

m!l ,hr Kont.akr harten, ;emals da, Gefühl, 
daß sie wu.ßte, was sie Ihn en angetan 

hat.?" 
Hanna SchmiLZ: wußte es ni cht, nicht cinmal 

Michael Berg seibSt ha((e sich seine Verlet­
zung eingestanden. So steht am Ende des 

Romans der schwierige Beginn der Aufarbei­

wng des Leidens der zweiten Generation. 

Die Chance dazu hat erst die Begegnung mit 
der Überlebenden des Verbrechens eröffnet. 
Die Kinder der Tater brauchen das GC!ipräch 

mit den Opfern. 
Thomas Blanke 

Privatisierung von Polizeikosten ? 

Vortrag, gehalten am 6. Februar 1996 im Rahmen des Gesamtthemas 
"Recht und Rechtsvollzug - Anspruch und Wirklichkeit" 

Die gegenwärtige Knappheit öffentlicher Mittel gibt der Frage nach der Über-
wälzung von Polizeikosten auf Dritte besondere Aktualität und Brisanz. Polizei 
und öffentliche Sicherheit werden heute als öffentliche Güter behandelt. Dabei 
SIeht der individuelle Kostenanteil des Einzelnen durch seine Steuern in keinem 
Zusammenhang mit dem auf ihn entfallenden Nutzen. 
Bislang werden Gebühren beziehungsweise Auslagen polizeilicher Zwangs-
maßnamen den Verantwortlichen angelastet. Neue Ansätze gehen dahin, über 
Gebührenpflichten oder Kostenzurechnungen auch (potentiell) Begünstigte der 
Polizei an dem für sie erbrachten Aufwand zu beteiligen. Die für die Publikati-
on erweiterte Abhandlung stellt die rechtlichen Voraussetzungen und Grenzen 
solcher »Schutzgebühren« aus Grundgesetz, Bundes- und Landesrecht zusam-
men. 
Prof. Dr. Christoph Gusy lehrt Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld. 

1996,485., RückendrahtheftWlg, 14,80 DM, 110,- öS, 13,50 sFr, ISBN 3-7890-4334-6 
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